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1. Vorbemerkungen 

1 Bei einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ist dem Beschluss über die Er-
höhung des Grundkapitals einer Aktiengesellschaft bzw. des Stammkapitals einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung entweder die letzte festgestellte Jahresbilanz 
(§ 209 Abs. 1 AktG, § 57e GmbHG) oder eine nicht auf den Abschlussstichtag auf-
gestellte Zwischenbilanz (§ 209 Abs. 2 AktG, § 57f GmbHG) zugrunde zu legen, so-
fern der Stichtag der jeweiligen Bilanz höchstens acht Monate vor Anmeldung des 
Beschlusses zur Eintragung in das Handelsregister liegt. 

2 Dieser IDW Prüfungshinweis betrifft die Anwendung der Prüfungsvorschriften des 
§ 209 AktG bzw. der §§ 57e und 57f GmbHG. Er ersetzt IDW St/HFA 3/1996: Zur 
Auslegung der Prüfungsvorschriften der §§ 57e und 57f GmbHG2. 

 

2. Jahresbilanz als Grundlage des Kapitalerhöhungsbeschlusses 

3 Für die Heranziehung der Jahresbilanz ist Voraussetzung, dass der entsprechende 
Jahresabschluss mit einem hinsichtlich der Bilanz uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk eines Abschlussprüfers i.S.d. § 319 Abs. 1 HGB versehen ist. Die Prüfung 
hat daher den §§ 316 ff. HGB und den diesbezüglichen IDW Prüfungsstandards zu 
entsprechen. 

4 Es ist gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt, wie zu verfahren ist, wenn der Be-
schlussfassung die letzte Jahresbilanz zugrunde gelegt wird, der betreffende Jah-
resabschluss aber weder prüfungspflichtig ist noch einer freiwilligen Jahresab-
schlussprüfung unter Anwendung der Vorschriften der §§ 316 ff. HGB unterlegen 
hat. Aus Sinn und Zweck der Prüfungsvorschriften des AktG und des GmbHG ist je-
doch zu folgern, dass für diesen Fall zumindest eine Prüfung nach den für die Zwi-
schenbilanz geltenden Regelungen erforderlich, aber auch ausreichend ist. Da es 

                                                 
1  Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 04.03.2004. Redaktionelle Anpassung durch den HFA am 

01.03.2006. Redaktionelle Anpassung aufgrund des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) durch 
den HFA am 09.09.2010 in Tz. 5. 

2  IDW Stellungnahme HFA 3/1996: Zur Auslegung der Prüfungsvorschriften der §§ 57e und 57f GmbHG. 


